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I. (Fürſorgepflicht des Dienſtgebers.) Anna, ein chriſtlich

erzogenes Mädchen, nimmt eine Stelle als Köchin in einem Gaſt⸗

hauſe an. Am erſten eintreffenden Sonntag befragt ſie die Mit⸗

bedienſteten, wann ſie den vorgeſchriebenen Gottesdienſt beſuchen

könne. Dieſe erklären, das ſei in einem ſolchen Betriebe nicht Brauch;

nur hie und da und an den größeren Feſten gehe die eine oder andere.

Anna erbittet ſich die Erlaubnis von der Wirtin, erhält aber den⸗

ſelben Beſcheid. Nun richtet ſie ſich ſelbſt ihre Arbeiten ſo ein, daß

ſie dieſelben vor oder nach der Meſſe einholen kann und beſucht jeden

Sonn⸗ und Feſttag die heilige Meſſe. Nach einiger Zeit wird die

Hausfrau darauf aufmerkſam, ſieht mehrmals gerade um dieſe Zeit

in der Küche na

und droht Anna aus dem Dienſt zu entlaſſen.

Daraufhin tritt die Köchin ſelbſt ſofort aus dem Dienſt, erhält den

letzten Monatslohn von 40 Kronen nicht, entſchädigt ſich aber, indem

ſie Waren und Geld im Betrag von etwa 100 Kronen aus den ihr

anvertrauten Sachen mitnimmt. Darf ſie dieſen Betrag behalten?

Zur Beantwortung dieſer Frage kommen zunächſt die Grund⸗

ſätze über heimliche Schadloshaltung von Dienſtboten, in letzter Linie

aber die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit der Auflöſung des Dienſt⸗

vertrages in Betracht. Der Hauptzweck dieſes Kaſus iſt, die Seel⸗

ſorgsgeiſtlichkeit Oeſterreichs aufmerkſam zu machen, daß wir in der

III. Teilnovelle zum Allgemeinen Bürgerlichen Geſetzbuch vom

19. März 1916 (S 150) eine wertvolle, für ganz Oeſterreich geltende

Grundlage für die Beurteilung des Dienſtvertrages haben, während

früher dieſer Vertrag durch Sondergeſetze und örtliche Dienſtboten⸗

ordnungen geregelt war. Dieſe neugeſchaffene gemeinſame Grundlage

ſoll nach der Abſicht der Regierung auch als Richtlinie für die Re⸗

gelung der Arbeitsverhältniſſe dienen.

In dem angeführten Paragraphen der III. Novelle finden ſich

nun folgende Beſtimmun

gen, die uns für die Löſung des Falles

Handhabe bieten:“

§ 1157: „Fürſorgepflicht des Dienſtgebers.“

****

„Iſt der

Dienſtnehmer in die Hausgemeinſchaft des Dienſtgebers aufgenommen,

ſo hat dieſer in Anſehung des Wohn⸗- und Schlafraumes, der Ver⸗

pflegung ſowie der Arbeits- und Erholungszeit die mit Rückſicht auf

Geſundheit, Sittlichkeit und Religion des Dienſtnehmers erforderlichen

Anordnungen zu treffen.“ Der Wortlaut erinnert deutlich an den

§ 618 des Deutſchen Bürgerlichen Geſetzbuches und beſagt, daß dieſe

Anordnungen zu den Vertragspflichten des Dienſtgebers gehören,

ſo daß der Dienſtbote auch ohne vorherige Ausbedingung ſie jeder⸗

zeit verlangen kann. Und was der § 619 des Deutſchen Bürgerlichen

Geſetzbuches hinzufügt, daß dieſe Verpflichtungen nicht im voraus

Die Paragraphe werden angeführt nach der durch die Teilnovellen

abgeänderten Zählung im Allgemeinen Bürgerlichen Geſetzbuche.
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Quſe Am erſten eintreffenden Sonntag befragt ſie die Mit
bedienſteten, wann ſie den vorgeſchriebenen Gottesdienſt eſuchen
könne. ieſe erklären, das ſei In einem ſolchen Betriebe nicht rau
ur hie und da nd den größeren Feſten gehe die eine oder andere.
4  Inna erbittet ſich die Erlaubnis von der Wirtin, erhält aber den⸗
ſelben Beſcheid Nun richtet ſie ſich ihre Arbeiten D ein, daß
ie ieſelben vor oder nach der Meſſe einholen kann und beſucht jeden
Sonn⸗ und Feſttag die heilige Nach einiger Zeit wird die
Hausfrau darauf aufmerkſam, te mehrmals gerade um dieſe Zeit
V der Küche und 10 Anna Aus dem Dienſt entlaſſen.
Daraufhin tritt die Köchin ſelbſt ſofort Aus dem Dienſt, erhält den
letzten Monatslohn von Kronen nicht, entſchädigt ſich aber, indem
ſie Waren und Geld Iim Betrag von etwa 100 Kronen Aus den ihr
anvertrauten Sachen mitnimmt. Darf ſie dieſen Betrag behalten?

Zur Beantwortung dieſer Frage kommen unächſt die Grund—
fätze über eimliche Schadloshaltung von Dienſtboten, in letzter Linie
aber die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit der Auflöſung des Dienſt⸗
vertrages in Betracht. Der Hauptzweck dieſes Kaſus iſt, die Seel⸗
ſorgsgeiſtlichkeit Oeſterreichs aufmerkſam 3u machen, daß wir in der
III Teilnovelle Allgemeinen Bürgerlichen Geſetzbu vom

März 1916 150) eine wertvolle, für ganz Oeſterreich geltende
Grundlage für die Beurteilung des Dienſtvertrages haben, während
früher dieſer Vertrag ur Sondergeſetze und örtliche Dienſtboten⸗
ordnungen geregelt war Dieſe neugeſchaffene gemeinſame Grundlage
ſoll nach der 1 der Regierung auch als Richtlinie für die Re
gelung der Arbeitsverhältniſſe dienen.

In dem angeführten Paragra  en der III Novelle finden ſich
mun folgende Beſtimmungen, die uns für die Löſung des Fallesandhabe bieten

1157 „Fürſorgepflicht des Dienſtgebers.“ „V

ſt der
Dienſtnehmer in die Hausgemeinſchaft des Dienſtgebers aufgenommen,
0 hat dieſer In Anſehung des Wohn  2 und Schlafraumes, der Ver
pflegung ſowie der Arbeits⸗ und Erholungszeit die mit Rückſicht auf
Geſundheit, Sittlichkeit und Religion des Dienſtnehmers erforderlichen
Anordnungen zu tre en  4 Der Wortlaut erinnert deutlich an den

618 des Deutſchen Bürgerlichen Geſetzbuche und beſagt, daß dieſe
Anordnungen zu den Vertragspflichten des Dienſtgebers gehören,
0 daß der Dienſtbote auch ohne vorherige Ausbedingung ſie jeder  —  =
zeit verlangen kann. Und was der 8  619 des Deutſchen Bürgerlichen
Geſetzbuches hinzufügt, daß dieſe Verpflichtungen nicht im voraus

Die Paragraphe werden angeführt nach der Urch die Teilnovellen
abgeänderten Zählung M Allgemeinen Bürgerlichen Geſetzbuche.
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durch Vertrag aufgehoben oder beſchränkt werden können, geſteht auch
1162 des öſterreichiſchen Allgemeinen Bürgerlichen Geſetzbuches

„Das Dienſtverhältnis kann, wenn eS für beſtimmte Zeit eingegangen
wurde, vor Ablauf dieſer Zeit, onſt aber ohne Einhaltung einer
Kündigungsfriſt von jedem Teile aus wichtigen ründen gelöſt
werden.“ ES werden zwar die wichtigen Gründe nicht Im einzelnen
angeführt, aber ſicher gehört dazu die Verletzung der Vertragspflichten,
wie ſie im 8 115 angeführt wurden. Wichtig iſt, was der QAus
Geſetzesmaterialien geſchöpfte Kommentar von Oberlandesgerichtsrat
Dr R Ehmer mn Graz zu dieſem 8 1162 ſagt „Zwingendes Recht
enthält die Beſtimmung inſoferne, als auf ſie von keiner Seite ver
zichtet werden kann, da ſie CS eben verhindern ſoll, daß ein Dienſt⸗
verhältnis zur unwürdigen Kette werden kann. Daraus ergibt ſich
auch, daß im Dienſtvertrage nicht einzelne beſtimmte Gründe, die an

ſich wichtig wären, ihres Charakters als Auflöſungsgründe von vorn
herein entkleidet, als Auflöſungsgründe ausgeſchloſſen werden können.“
Mit dieſer Erläuterung iſt die Uebereinſtimmung mit dem deutſchen

hergeſtellt.
Die Entſchädigungsanſprüche regeln für den Fall, daß

die Schuld auf Seiten des Dienſtnehmers ſt, nd 8 für
den Fall eines Verſchuldens von Seiten des Dienſtgebers. Da dieſer
etztere Paragraph unſeren Kaſus betrifft, ſei angeführt: „Wenn
der Dienſtgeber den Dienſtnehmer ohne wichtigen Grund vorzeitig
entläßt oder wenn ihn ern Verſchulden NI dem vorzeitigen Austritt
des Dienſtnehmers trifft, behält dieſer, unbeſchadet weitergehenden
Schadenerſatzes, ſeine vertragsgemäßen Anſprüche auf das Entgelt
ſür den Zeitraum, der bis zur Beendigung des Dienſtverhältniſſes
durch Ablauf der Vertragszeit oder durch ordnungsgemäße Kündigung
hätte verſtreichen müſſen, Unter Anrechnung deſſen, was b0 infolge
des Unterbleibens der Dienſtleiſtung rſpart oder durch anderweitige
Verwendung erworben oder erwerben abſichtlich erſäumt hat
Soweit jedoch der oben genannte Zeitraum drei Monate nicht über⸗
ſteigt, kann der Dienſtnehmer das für dieſe Zeit gebührende
Entgelt Ohne Abzug ſofort fordern.“

die Wirtin Anna entlaſſen, . hätte Anna, weil der
Grund nicht genügend war, Anrecht auf Erfüllung des Vertrages
bis zum Ablauf der Zeit, oder ELr auf unbeſtimmte eit 9e⸗
en war, bis zuUm Ablauf der Kündigungsfriſt, die mit der Ent
aſſung beginnt. Wenn aber Anna den Dienſt verläßt, eil von
Seiten der Wirtin die Vertragspflicht un Bezug auf Ermöglichung
religiöſer en (alſo In einem wichtigen Punkt) nicht erfüllt
wurde, dann iſt mit dem Austritt Annas der Vertrag nichtig und
ſie hat Anrecht auf den entgangenen Lohn als Schadenerſatz; war
ſie alſo auf beſtimmte Zeit aufgenommen, kann ſie den ganzen noch Aus⸗
ſtändigen ohn fordern, für drei Monate ſofor ohne Abzug, für die
übrige Zeit 3U den entſprechenden Terminen, wobei ihr abgezogen



werden kann, was ſie unterdeſſen erworben oder zu erwerben ver⸗
äumt hat ſt Anna auf unbeſtimmte Zeit aufgenommen worden,
U kann ſie den ohn bis zum Ablauf der Kündigungsfriſt fordern,
zudem aber den Unterhalt bis dorthin, wenn ſie ihn Im hatte,
gegebenenfalls au Erſatz anderweitig erlittenen Schadens.

Anna hat alſo das Recht auf den Lohn des letzten onats,
14, monatliche Kündigungsfriſt beſtand, auch auf den Lohn des
folgenden Monats; war nur vierzehntägige Kündigungsfriſt, wie 4
wöhnlich bei ſolchen Stellungen, ſo kann ſie, der Li
Ende des onats erfolgte, nur noch einen halben Monatslohn for
dern; erfolgte der Austritt m der Mitte des Monats, 0 daß das
Ende der Kündigungsfriſt mit dem Ende des Monats zuſammen⸗
fällt, ſo kann ſie nuuL für dieſen Monat den Lohn beanſpruchen.
Aber, enn ſie ihrem Dienſtplatz auch Wohnung und Verköſtigung
atte, da ſie 10 in Hausgemeinſchaft aufgenommen war, E hat ſie
au ein Recht auf Erſatz dieſes Betrages. Somit iſt die Summe
von — 100 Kronen nicht zu hoch gegriffen.

AY einem derartigen alle 1e man auch leicht ein, daß Anna
8 vermeiden will, gerichtlich oder privatim ihre Forderung ſtellen;
da ſie zudem ein wirkliches Recht der justitia Ommutativa ent

ohn, beziehungsweiſe adenerſatz hat, ſo begeht ſie kein
Unrecht, ſie ſich heimlich chadlos hält. Das Verfahren wäre
natürlich nicht von vornherein anzuraten, aber venn Anna ſpäter
anfragt, kann ſie ruhig UWi Beſitze der 100 Kronen gelaſſen werden.
Sie hat ſich nicht eine fremde Sache angeeignet, ſondern die ihr von
rechtswegen gebührende Sache.

Dieſe Beſtimmungen der Novelle könnten und ſollten ſowo
den Dienſtgebern als auch den Dienſtboten erklärt werden, damit ſie
ihre Rechte nd kennen. Gegebenenfalls wäre eS ogar gut,

Verletzungen derſelben öffentlich vor dem Richter ausgetragen
würden, damit andere ich ein Beiſpiel nehmen. Was unſer Fall be
züglich der religiöſen en lehrt, gilt natürlich auch von Gefahren
oder Verletzungen der Sittlichkeit, die ebenfalls ausdrücklich unte  *V
der Fürſorgepflicht des Dienſtgebers enannt werden.

Innsbruck. Alb mi
II Briefgeheimnis.) II Seelſorgeprieſter bittet erſchöpfende

Auskunft über die Pflicht 0  Al Wahrung des Briefgeheimniſſes in
folgenden Fällen: Ein Freund ommt zum Beſuche ſeines Freundes;
während deſſen Abweſenheit ETL Offene Briefe auf dem Tiſche und
lieſt ſie II Ein Herr öffnet Briefe, welche ſeine Diener⸗
chaft gekommen ſind und lieſt ſie III Ein eL öffnet und
1e die Briefe ſeiner Kinder, auch der großjährigen, ſe jener, die
verheiratet ind Infolge deſſen iſt die Familie eines verehelichten
Sohnes dem Vater vollſtändig abgeneigt geworden. Eine
Poſtbeamtin hat unbefugterweiſe den Brief einer Freundin,


